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• • • Ausjüdischen Quellen • • • Aus jüdischen Quellen • • • Ausjüdischen Quellen • • •

Aus Ibn Aknins 3N7N "»D fasl ß ädäb al-dayyânïn

- „Kapitel über die guten Sitten der Richter")

Von Neri Yeshayahu Arietj

Exposé

Das Verstehen der Entstehung der jüdischen Rechtsquellen ist grundlegend

für das Verstehen der allgemeinen Rechtslehreentstehung und -ent-
wicklung. Eine tiefergehende Erforschung der jüdischen Quellentexte aus

dem Mittelalter ermöglicht ein besseres Begreifen des heutigen hebräischen

Rechts (*nni? üdwö).

In meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Gattung (Genre) der

sogenannten „Pflichten der Richter" aus der gaonäischen Zeit (siebentes
bis Anfang zehntes Jahrhundert). Diese literarische Gattung handelt von
Gerichtsprozeduren und von den ethischen Vorschriften und der

Verantwortung des Richters. Bisher waren in der Wissenschaft von dieser

Gattung nur zwei monographische Abhandlungen bekannt: das 37N zxn?

von Rav Hai b. Sherira Gaon (um 906—um 1006) und das

JKl'p (Kitäb lawä^im al-hukkäm) von Shmuel b. Hofni (939—1038).

Im Zuge meiner Forschungen habe ich eine weitere, bislang unbekannte

gaonäische Abhandlung gefunden und in D7p '»Ttt (Gin^eQedem) veröffentlicht.1

Im Folgenden möchte ich meine diesbezüglich letzten Forschungsergebnisse

mitteilen und ein weiteres, die „Pflichten der Richter" während der

gaonäischen Zeit betreffendes Werk vorstellen.

* Neri Y. Ariel,, Dr. des., Talmud and Halakhah Department, Hebrew University
ofJerusalem und Freie Universität Berlin. — Herzlichst danke ich dem Seminar
für Judaistik/Jüdische Studien der Marün-Luther-Universität Halle-Wittenberg,

auf dessen Nachwuchstagung des Verbandes der Judaisten in Deutschland

im September 2013 in Hannover ich meine Forschung erstmals vorstellen

konnte; zugleich danke ich der Volkswagen-Stiftung für grosszügige
Förderung.

1 Neri Y. Ariel, rrmm-rrmi?:: rrm rroPna Wim viv, in: mp Gindel Qedem
9 (2013), S. 51-81.
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Ginleitung

Die späte gaonäische Zeit zeichnet sich durch ein neues literarisches Genre

aus, das sich in dieser Zeit im islamischen Kontext entwickelt hat, und zwar
die halachische Monographie. Die halachische, über eine längeren Zeitraum
entstandene und in verschiedenen Perioden auf unterschiedliche Weise
„kanonisierte" Literatur wurde bis Mitte der gaonäischen Zeit in Sammelwerken

zusammengefasst: Mischna, Midrasch, Talmudim und frühe Kommentare
der Geonim, Halachot-Fücher (z. B. Halachot Gedolot, Halachot Pesukot, SheHl-

tot [mrfr'W] etc.). Im Gegensatz dazu entstehen gegen Ende der gaonäischen

Zeit vermehrt individuelle Werke, verfasst von Einzelpersonen: d. h.

Monographien. Diese Monographien stellen eine Innovation dar, insofern als

erstmals ein einzelner Autor für Inhalte, Aufbau des Werks und Redaktion
verantwortlich zeichnet und als solcher bekannt wird.

Diese Innovation beginnt mit Rav Se'adya b. Yosef al-Fayyüml, dem
Gaon von Sura, der zwischen 882 und 942 lebte. Se'adya adaptierte die

schon existierenden literarischen Modellvorstellungen aus der muslimischen

Kultur und pass te zentrale Bestandteile in den jüdischen literarischen
Rahmen ein. Die prominentesten Nachfolger Se'adyas waren die oben
erwähnten Geonim Rav Hai b. Sherira Gaon und sein Schwiegervater Rav
Shmuel b. Hofni. Beide haben Se'adyas Methoden weiterentwickelt und
systematisiert und unter anderem zusätzliche Monographien zum Thema

„Pflichten der Richter" kompiliert.

Identifizierung

Bei der Arbeit an meiner Dissertation habe ich mich auf solche Fragmente
dieser „Pflichten der Richter"-Literatur konzentriert,2 die entweder hin-
sichdich ihres Autors zweifelhaft oder noch gar nicht identifiziert sind.

Diese Fragmente stammen hauptsächlich aus der Kairoer Geni^a. Dabei
konnte ich fünf Fragmente, aus verschiedenen Bibliotheken, als

(„Seelenheilkunde") von Josef b. Jehuda Ibn Aknin (einem spanisch-jüdischen

Gelehrten aus Barcelona; um 1150/60 bis 1220/26) identifiziert. Die
Handschriften enthalten weitgehend den gleichen Text mit minimalen

sprachlichen Abweichungen. Bislang ist schwer zu entscheiden, ob die

2 NERI Y. Ariel, Manuals for Judges (oL^I A Study of Geni^ah Fragments ofa

]udeo-Arabic Monographie Legal Genre, Ph.D. dissertation, Hebrew University of
Jerusalem (forthcoming). For preliminary remarks, see NERI Y. ARIEL, Discovery

of a Lost Jurisprudential Genre in the Genizah Treasures, in: judaica 73

(2017): S. 299-309.
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Handschriften voneinander abhängig sind oder ob ihnen ein gemeinsamer
Ur-Text zugrunde liegt.

Die Identifizierung basiert hauptsächlich auf einer wortwörtlichen
Parallele in einem Manuskript der Bibliotheca Bodleiana Oxford (Nr. 1273 in
Adolf Neubauers Catalogué)? Dieses Manuskript enthält den Titel (À

cjjlall a \U oj (wörtlich: „Abhandlung über die

Heilung der leidenden Seelen und die Behandlung der unversehrten Herzen).4
Auf dem ersten Blatt ist zu lesen: mao V't npsr in 17in1 'in nov 'ni,
und auf demselben Blatt steht weiter unten: Josephi Hispani Ethica Arabica.

Im Kolofon des Manuskripts ist als Datum das hebräische Jahr 5099, d. h.

1338 der allgemeinen Zeitrechnung, angegeben. Als seinen Entstehungsort
nennt der Kodikologe Malachi Beit Arié das in Zentral-Tunesien,5 nicht
weit von der algerischen Grenze gelegene {QaTat as-Sanam). Palä-

ografisch gesehen, sind die Geni^a Fragmente vermutlich älter als das

Oxforder Manuskript, aber das heisst nicht notwendigerweise, dass ihr
Inhalt ursprünglicher ist. Im Text des Oxforder Manuskripts begegnen
interessanterweise mit: mp^n (hellsichtig) und pEPOl (in Blindheit) zwei

Formen, die im Vergleich zu ITEPOl und npD des Geni^a Fragments sprachlich
älter sind.

Das 26. Kapitel von Ibn Aknins Werk trägt den Titel 1K7K

und handelt von den guten Sitten der Richter und ihren Pflichten. Die
Pflichten, die hier erwähnt werden, sind Bestandteil der Adab al-qädï-Lite-
ratur (cs^3^ ^P]^) Adab \ädäb\ al-qädiist ein terminus technicus der arabischen
Rechtsliteratur und bezeichnet die „guten Sitten", die ethischen Verhaltensnormen

des Richters im Gerichtsverfahren. Die anderen Kapitel des
Buches haben, wie es scheint, keine Verbindung mit diesem Kapitel.
Anzunehmen ist, dass Ibn Aknin ältere Kommentare verwendet hat, darunter
auch einige aus der gaonäischen Literatur. Die Frage, die es noch zu klären

gilt, ist, welches Material Ibn Aknin in sein Werk aufgenommen und wie

genau er es bearbeitet hat. Der Autor zitiert Mischna, klassische Midraschim
— darunter auch solche, die vor der Entdeckung dieses Werkes noch nicht
bekannt waren — und vor allem Talmud Bavli und ein wenig auch den Talmud

Yerushalmi. Sehr häufig zitiert werden diese Quellen mit den üblichen

3 Adolf Neubauer & Arthur E. Cowley, Catalogue of the Hebrew Manuscripts
in the Bodleian Eibrary and in the College Libraries of Oxford, 2 Bde. Oxford 1886—

1906, Bd. I, S. 450 Nr. 1273.

4 Moritz Güdemann übersetzte den ersten Teil des Titels mit „Buch der Heilung
der Seelen" (siehe Anm. 6).

5 Angaben nach Sfardata (http://sfardata.nli.org.il/sfardatanew/home.aspx).

-289



Zitate einleitenden arabischen Worten: ibtfpl („sie [die Rabbiner im Bavli]
haben gesagt") oder xnVoa / *nso ibtfpl („sie haben in Sifra / Mekhilta etc.

gesagt").
Der Autor zitiert zusätzlich einen Talmudkommentar, der vielleicht von

Rabbenu Hanan'el b. Hushiel (990-1053) oder Rabbenu Isaak Alfäsl (RI"F;
1013—1103) stammt, aber er nennt weder den einen noch den anderen
Namen. Möglicherweise zitiert Ibn Aknin auch nicht aus einem ihm schriftlich
vorliegenden Kommentar, sondern aus einem mündlich tradierten, von
dem er gehört hatte und der ihm von daher bekannt war.

Das Zielpublikum von (tibb an-nufüs) lässt sich aus seiner

literarischen, bisher freilich noch nicht ausreichend erforschten Gattung ermitteln:

Anders als das fix$p5x 37N HKJQ3 {Kitäb adab al-qudäi) von Rav Hai Gaon
und das DfronbR DIkV? von Shmuel b. Hofni, die älteren Datums sind
und ihren Titel entsprechend die guten Sitten und Pflichten der Richter zum
Gegenstand haben, wurde dieses Werk {tibb an-nufüs) nicht als eine an die

Adresse der Richter gerichtete und für deren Verwendung bestimmte juris-
tisch-halachische Monographie konzipiert, sondern als ein populäres Buch,
das sich mit der Hygiene der Seele beschäftigt. Daher schliesst der Autor in
sein Werk thematisch voneinander verschiedene Kapitel ein, so z. B. über

Wohltätigkeit, das gutmütige und wohltemperierte Benehmen, den Charakter

des Lernens und die Pflichten der Lehrer und Schüler.6 Wie die
unterschiedlichen Teile des Werkes anzeigen, hat der Autor den Stoff seiner

Kapitel aus verschiedenen Quellen übernommen, sowohl jüdischen als auch

nicht-jüdischen. Anzunehmen ist auch, dass eine seiner Quellen eine

Überarbeitung späterer gaonäischer Monographien gewesen ist, die der Autor
allerdings nicht namentlich zitiert hat. Das war durchaus nicht unüblich und
begegnet des öfteren auch in den Schriften der sogenannten sefardischen Ris-

honim sowie bei Mose b. Maimon (Maimonides) und in den Werken Isaak

Alfäsls, die die Autorität der Geonim nicht als selbstverständlich akzeptiert
haben.7 Interessanterweise zitiert der Autor von 4-^= {tibb an-nufüs)

6 nbyabR HR7R TmD („Pflichten des Lehrers und des Studenten")
wurde bereits von MORITZ GÜDEMANN, Das jüdische Unterrichtswesen während

der spanisch-arabischen Pemde. Nebst handschriftlichen arabischen und hebräischen

Beilagen, Wien 1873, S. 43-140, veröffentlicht. Ein weiteres Kapitel über die

Bedrängnisse des jüdischen Volkes wurde veröffentlicht von YOSEF TOBI,
xrby nnsübs rwp^bNi nxjsnnrnn »s oixobx nopbs, in: Yosef Tobi (Hg.),
nqnp r\ov nn5 mpin rmn naann anpna :^üv Jerusalem 1995,
S. 311-342.

7 Zu Mose b. Maimons Kritik an den Geonim siehe u. a. ISADORE TWERSKY,
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auch Maimonides' Mishneh Tora nicht, wohl deshalb nicht, weil auch Mose
b. Maimon zu dieser Zeit noch keine autoritative Quelle war. Möglich ist
aber auch, dass das Projekt von Maimonides damals vielleicht noch nicht
abgeschlossen war und dem entsprechend als ganzes Werk noch nicht
vorlag.

Andererseits hatte der Autor offenbar aber auch Zugang zu Quellen, die

heute unbekannt (oder nicht mehr bekannt) sind bzw. von denen wir heute
nichts mehr wissen. So zum Beispiel im folgenden Abschnitt:

Die Hauptsache, die heute diskutiert wird — fron

Judäo-arabischer Text (Ms. Oxford) Übersetzung8

npn N1? 's?n htfpD HNCThtf 'D Und hinsichtlich der Bestechung sag-

N7N mitf NJlh'OÏÏ V'T irUDl ihKpl] te der Erhabene: und du sollst keine Be-

'•'DK KhK Pöö 1UW "p* HPK ['iDl rTX stechung annehmen (Ex 23,8), [und un-

np1? 8"? jnn 'riD xVia '»J anai im© sere Meister> ihr Andenken zum Se-

wi i^xpi :mawD3 d"j> i©aam] gen'haben in der Mekhilta zur Ausle

['idi anm 7mw ^K7 gung dieses Satzes gesagt9] „Gemeint
ist hier nicht allein Bestechung mit Geld

(sohad mamon), sondern jedwede Bestechung

mit irgendetwas (sohad devarim) ;

denn es steht nicht geschrieben: er hat

kein Geld genommen.10

Hier handelt es sich um eine Halacha aus dem Bereich der im Hinblick auf
Richter geltenden Bestechungsregeln. Angeführt wird sie mit einer ganz
bestimmten Einleitung, einem Zitat, das die gleiche Funktion hat wie NJNWh

NTHnx, d. h. „eine andere Variante", in diesem Falle von Mekhilta de-

R. Shim'on b. Yohai zu Ex 23,3. Diese Auslegung jedoch ist uns bisher weder

aus der Mekhilta noch aus anderen Quellen bekannt, sondern allein aus

dem Zitat bei Ibn Aknin.
Das gleiche gilt für die Fortsetzung, in der der Autor noch einen „Mid-

rasch zum Thema Bestechung" bringt, der gleichfalls nicht in den bekannten

Versionen der Mekhilta zu rinden ist:

Introduction to the Code ofMaimonides (Mishneh Torah (Yale Judaica Series, Bd. 22),
New Haven / London 1980, S. 115-116.

8 Übersetzung der Bibelverse folgt Leopold Zunz' Bibelübersetzung.
9 Ergänzung nach T-S Ar. 46.256.

10 Paraphrase von Richter 5,19.

-291



'ip rnw ^ nyiawn ^ xf?xp xrfraam
'ttib ins pxi Q'npo my 7nwn ^ 'yn

itti1? -p-ix pxi mp*^ "nm ^cn d^öü
D^yun

'inu *?y 'mx mnpQ ny 7mwn "o [x"7]

n^T* nrr ^cn nnü xöü *?yi XÖÜ

mox «imö» 5yi ima tiox 5y '»in

xxr px mnps ny 7nwn ^ x"7

•nrr ^cn rrcroa x*?x mp^a i^iy
110l?y) X1?« itfny xxr px mp^

,nyin *pTua

nnxnyn nyo ^ ^ytfpx X7n xV?xpi

px n^an Ty ny1 7mwn "o x"7 'nax
inxmm piv n-mw iaVis? xxr

y7vty itf?iy xxr rx 'ns n:n ^cn
"127012? HÖ

In der Mekhilta heisst es, nach dem

Hörensagen, zur Auslegung der Worte

des Erhabenen: „denn Bestechung
blendet die Hellsehenden" (Ex 23,8),

unnötig zu sagen „die Dummen",
„und verkehret die Worte der Gerechten"

(Ex 23,8), unnötig zu sagen „der
Bösen".

[eine andere Auslegung] denn Bestechung

blendet die Hellsehenden sagt „über
das Reine — unrein und über das

Unreine — rein." Und verkehret die Worte

der Gerechten sagt „über das Verbotene
— erlaubt, und über das Erlaubte —

verboten."

eine andere Auslegung: denn Bestechung

blendet die Hellsehenden [wer
Bestechung nimmt,] scheidet nicht
hellsichtig aus seinem Leben, sondern

[stirbt in] Blindheit; und [derjenige,
der] verkehret die Worte der Gerechten,]

scheidet nicht anders aus seinem
Leben als im Wahnsinn.

Diese Sache heisst in Sifre [zu Dtn] in
anderem Wortlaut: „eine andere
Auslegung: denn Bestechung blendet die Augen

der Weisen (Dtn 16,19), [wer
Bestechung nimmt,] scheidet aus

seinem Leben, ohne dass er rechtmäßig
richtet.

und der verkehret die Worte der Gerechten,

scheidet aus seinem Leben, ohne dass

er um seine Rede weiss.

In seinem Artikel „Ein neues Fragment aus Mekhilta de-R. Shimfon bar
Yohai" behandelte Shraga Abramson ein Fragment aus der Sammlung

in Cambridge (T-S Ar. 46.256), in dem er genau diese Zitate gefunden

11 Es scheint, dass das Wort zum Löschen markiert wurde. Der vermutete Fehler

ist nicht ganz erklärbar. Der Autor hat die Präposition im Arabischen
verwechselt, aber auch das überzeugt nicht ganz.
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hatte.12 Abramson verwendet seine Entdeckung als ein Beispiel und Beleg
für eine weitere Version der Mekhilta de-R. Shimeon bar Yohai, die die beiden

einerseits ähnlichen, aber eben auch verschiedenen Bibelverse Ex 23,8

(DV'TX T77 PTTO ^ njpri int^l Und Bestechung nimm nicht; denn

Bestechung blendet die Hellsehenden und verkehret die Worte der Gerechten) und Dtn
16,19 (Dp^s TP7 T5? TIS? ^ Tüttf npri Und nicht sollst du

Bestechung nehmen, Bestechung blendet die Augen der Weisen und verkehrt die

Worte der Gerechten) miteinander verbindet.
Vor der Entdeckung des Midrasch, wie ihn Ibn Aknin anführt, war es

für Abramson schwer nachzuvollziehen, warum die Darshanim, die Ausleger,

den Vers im Buche Exodus nicht interpretiert haben sollen, sondern

nur den Vers im Deuteronomium. Daher behauptete Abramson, dass die

Auslegung (derasha) im Midrasch Sifre Devarim ursprünglich aus dem
Midrasch zu Exodus stammt und von dort in den Midrasch zum Deuteronomium

übertragen wurde. Das bedeutet, dass Abramson mit seiner Entdeckung

zeigen konnte, dass an der Stelle im Midrasch zu Exodus, an der kein
Midrasch stand, einmal ein Midrasch gestanden hat, nämlich der, den er in
dem von ihm untersuchten Geniza-Fragment (wiedergefunden hat und
damit die Mekhilta de-R. Shim'on bar Yohai entsprechend ergänzen konnte.

Für Abramson wichtig war dabei die explizite Nennung der
unterschiedlichen Quellentexte, die hier namentlich vorkommen: Sifre und
Mekhilta. Da Sifre und Mekhilta hier voneinander geschieden werden,
schloss Abramson die Annahme aus, dass Mekhilta hier eine Mekhilta zum
Deuteronomium meinen könnte. Dass sich der letzte Teil des Midrasch
in Sifre (Devarim) tatsächlich auf den Vers aus dem Deuteronomium
(Dtn 16,19) bezieht, ist dem Wort 'TOn eindeutig zu entnehmen, das nur in
Dtn 16,19, nicht jedoch im parallelen Vers Ex 23,8 vorkommt. Im Unterschied

dazu ist die Mekhilta, die hier erwähnt, ebenso eindeutig eine

Mekhilta zu Exodus [!], wie das Wort DTïpD beweist, nicht nur in Ex 23,8,

jedoch in Dtn 19,19 steht. Da diese Auslegung (derasha) auch nicht in der

uns bekannten Mekhilta de-R. Yishma'el (zu Exodus) erscheint, bedeutet
das für Abramson, dass er hier einen neuen, bisher unbekannten Passus

aus der Mekhilta de-R. Shime on bar Yohai entdeckt hat.

Der Verfasser des Textes war für Abramson noch ein Anonymus, weil
ihm der breitere Kontext des ganzen Kapitels aus der Oxforder
Handschrift (noch) fehlte, der es uns jetzt ermöglicht, den Text dem

12 Shraga Abramson, irrn i?op, in: Tarbi% (rnnn) 41 (1972),
S. 361-372, dortS. 364-366.
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(tibb an-mtfüs) des Ibn Aknin zuzuordnen,13 das sich durch seinen
Quellenreichtum und neue Midraschim auszeichnet, deren Existenz davor unbekannt

war. Offensichtlich kannte Ibn Aknins Quelle alter Traditionen,
von denen Teile aus der gaonäischen Periode stammen. Nicht auszu-
schliessen ist, dass Gelehrte wie Rav Hai Gaon, Shmuel b. Hofni und
andere gaonäische Autoren die Quellen für die anonym überlieferten
Auslegungen sind.

Angesichts unserer offenkundigen Lücken im Wissen von den gaonäischen

Monographien zu den Pflichten der Richter, die wir noch zu
schliessen haben, ist das Kapitel 2N7N "'D aus Ibn Aknins s-da

eine neue Quelle, die uns zur weiteren Rekonstruktion dieser
Literatur unterstützt.14 Ibn Aknins Text ist nicht nur eine Entdeckung an sich,
sondern er wirft auch neues Licht auf bereits bekannte tannaitische
Midraschim und erweitert diese durch seine Zitate um ganz neue Textteile,
die zuvor (noch) nicht bekannt waren, ganz abgesehen von dem Gewinn,
den Ibn Aknins Text uns bietet für ein besseren Verstehen der Gattung
„Pflichten der Richter".

13 Dank Datenbank des Friedberginstituts für Geniza-Studien konnten weitere
Abschnitte des Manuskripte als Teile aus Ibn Aknins identifiziert
werden: (A) Oxford Bodl. Neub. Cat. 1273; Hunt 518; (B) ENA 2715.35-36;
Cambridge, CUL T-S Ar. 46.256; (C) Manchester B 6368, Manchester
B 3192.

14 Siehe z.B. Jewish Theological Seminary ENA 3363.6., das sich mit Bestechung be¬

schäftigt und in seinen Zitaten Ähnlichkeiten mit Ibn Aknins Text hat. Es
scheint, dass Ibn Aknin, als er sein Werk bearbeitete, solche Texte zur Verfügung

standen.
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